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Martha Vogt
30. Juni 1901 - 5. Januar 1995

I

Am 5. Januar 1995 verstarb

Frl. Martha Vogt in ihrem 94.

Lebensjahr. Frl. Vogt trat im
Jahr 1921, unmittelbar nach

ihrer Patentierung, in die damalige

Privat-Mädchentaubstum-
menanstalt Wabern ein. Während

45 Jahren wirkte sie hier
als Lehrerin, und bis zu ihrem
80. Altersjahr erteilte sie den

Mädchen noch Handarbeits-

unterricht. Somit stand sie

während 60 Jahren im Dienste

unserer Schule. Über diese Zeit
hinaus und bis in die letzten

Monate ihres Lebens stand sie

noch mit einzelnen ihrer
ehemaligen Schülerinnen in Kontakt

und begleitete sie mit
ihrem erfahrenen Rat. Nun war
Frl. Vogt nicht einfach nur
Lehrerin. Wie dies in den

Schulheimen der zwanziger
und dreissiger Jahre üblich

war, versah sie während mehr

als 20 Jahren auch Mutterstelle

an den 25 Mädchen ihrer Inter-

natsgruppe. Sie betreute die

Kinder beim Aufstehen und

Zubettgehen und bei den

Mahlzeiten. Sie arbeitete mit ihnen

im Haushalt, in der Wäscherei,
der Glätterei und im Garten,

wobei hier ihre praktischen

Fähigkeiten zu schönster

Geltung kamen. Zudem gestaltete
sie die Freizeit der Mädchen,

beaufsichtigte sie an den Sonntagen

und abwechslungsweise

sogar während der Schulferien.
Ein eigenes Zimmer hatte Frl.

Vogt während vieler Jahre

nicht. Ihr Bett stand, mit einem

Vorhang versehen, im Schlafsaal

der 25 Mädchen, die sie

auch in der Nacht zu betreuen

und in Krankheitsfällen zu

pflegen hatte. Neben all diesen

Obliegenheiten war auch der

tägliche Unterricht vorzuberei-
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Martha Vogt.

ten, und sie tat dies mit grosser
Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit
und mit einem Einfallsreichtum,

der uns Jüngere immer
wieder in Erstaunen versetzte.

Trotz dieser gewaltigen
Arbeitslast erinnerte sich Frl.

Vogt immer gerne an diese

erste Zeit ihrer Anstaltstätigkeit,
und sie erzählte uns oft mit
dem ihr eigenen Humor von all
den Wechselfällen ihres

Lebens als junge Taubstummenlehrerin.

In späteren Jahren

übernahm Frl. Vogt zeitweise
auch den Unterricht mit
sprachgestörten und teils
schwer mehrfachbehinderten

Kindern. Auch hier erwies sie

sich als ausgezeichnete, zwar

strenge, stets aber verständnisvolle

Lehrerin. Sie war
heilpädagogischen Neuerungen

gegenüber offen, hielt aber

zugleich an den bewährten

Grundsätzen des

Hörbehindertenunterrichts fest und stand

uns Jüngeren von da her oft mit
Rat und Hilfe bei.

Mit dem Hinschied von

Martha Vogt geht ein Lebenswerk

im Dienste behinderter

Menschen zu Ende. Uns, die

wir mit ihr zusammenarbeiten

durften, wird sie als vorbildliche

Lehrerin und stets

wohlwollende Kollegin in Erinnerung

bleiben, der wir in

Freundschaft verbunden
waren. Gemeinsam mit der grossen

Zahl ihrer ehemaligen
Schülerinnen und Schülern

werden wir ihr ein dankbares

und freundliches Andenken
bewahren.

Peter Mattmüller

Anerkennung der
Gebärdensprache

Auch der
Ständerat sagt ja

la/ Am letzten Tag der

Herbstsession überwies der

Nationalrat eine Petition des

Schweizerischen Gehörlosen-

bundes und ein Kommissionspostulat

zur Anerkennung bzw.

Förderurig der Gebärdensprache.

Am letzten Tag der
Wintersession hat nun auch der

Ständerat die Petition
angenommen!

Damit würden die Gehörlosen

nicht mehr als Behinderte,
sondern als Personen mit eigenen

Rechten betrachtet, schrieb

der SGB in einem Communiqué.

Die Petition verlangt,
dass die Gebärdensprache auf
den Gebieten Erziehung,
Ausbildung und Kommunikationsforschung

unterstützt wird.
Man darf nun also gespannt

sein, was für konkrete Folgen
diese Annahme der Petition

von beiden eidgenössischen
Parlamenten hat.
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